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DOSSIER

DEMOKRATISCHE REGIERUNGSFORM FUR

EINE GLOBALISIERTE WELT

Konflikte zwischen Globalisierung und Demokratie

Globalisierung ist inzwischen die Realitiit in unserer Welt.
Politische und wirtschaftliche Entscheidungen der Natio-
nalstaaten werden immer stirker durch die internationale

Entwicklung beeinflusst. Im globalen Prozess liegt viel mebr

Dynamik, als in der nationalstaatlichen Entwicklung.

Der technische Fortschritt
treibt die Globalisierung an. Die moderne
Technologie und die Vorteile des Kom-
munikationszeitalters steigern die gegen-
seitige Abhingigkeit und fordern zwei be-
deutende politische Entwicklungen.

Erstens: Die technische Zusammen-
arbeit unter Regierungen steigt in weiten
Bereichen von Politik, Wirtschaft und
Finanzen sowohl international als auch
regional.

Beispiele fiir den internationalen Bereich: World-
Trade-Organisation, Weltbank, IMF, Unicef,
Unesco, Nato, Kyoto-Umweltkonferenz usw.

Beispiele fiir den regionalen Bereich: Europiische
Union
Beispiele fiir die lokale Ebene: Zweckverbinde.

Zweitens: Unabhingige Organisationen
ibernehmen die Verantwortung, wenn es
um schwierige technische Probleme — aus-
serhalb der Kompetenzen der einzelnen
Regierungen geht.

Beispiele: Zentralbanken, internationale Gerichts-
hofe und unzihlige Beratergruppen im Bereich
der Finanzen, der Bildung und der Technologie.

Beide Entwicklungen fithren dazu, dass
Entscheidungsprozesse immer weiter von
den Biirgern entfernt stattfinden. Die
Problemldsung erfolgt aus technokratischer
Sicht und wird dominiert von biirokrati-
schen Uberlegungen und den Interessen
der Politiker. Dadurch 18st die Globa-
lisierung einen fundamentalen Konflike
mit der Demokratie aus. Die Globali-
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sierung entwickelt neue dynamische Prob-
leme, die inkompatibel sind mit den
starren Grenzen der historischen demokra-
tischen Strukturen.

Es gibt verschiedene Vorschlige wie
man das Aushohlen der Demokratie ver-
hindern oder bremsen kann. Idealisten
denken an eine Weltregierung nach den
Gesetzen des internationalen Rechts, der
Menschenrechte und  demokratischer
Prozesse. Vielen schweben die Vereinten
Nationen als Konfliktschlichter vor.
Unabhingig von der Tatsache, dass eine
Weltregierung eine véllig undemokrati-
sche Losung wire, schliessen die Schwach-
stellen simtlicher Internationalen Organi-
sationen, die hinreichend bekannt sind —
den Erfolg dieser Institutionen aus. Rea-
listen verlassen sich auf den Marktmecha-
nismus, der die Probleme l6sen soll, wenn
sich die Regierungen nicht einmischen.

Allerdings konzedieren auch sie, dass es
gewisse Spielregeln geben muss. Beide
Konzeptionen sind fehlerhaft: Bei den
Idealisten soll eine Welt-Supermacht die
Nationalstaaten sozusagen im Griff haben,
aber es gibt keine Uberlegung, wer ihr die
Macht verleihen soll. Davon abgesehen
wire eine Weltregierung eine véllig unde-
mokratische Lésung, bei der das Markt-
versagen aufgrund der Entfernung von den
Biirgern Bliiten treiben wiirde.

Auch der Mechanismus des Weltmark-
tes konnte den Konflikt nicht 16sen, hier
kimen die Probleme des Marktversagens
im Zusammenhang mit Monopolen, mit
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Problemen der Umweltpolitik, der Ein-
kommensverteilung usw. zur Wirkung.

Spannungen zwischen Politikern und
Biirgern

Die Biirger geben immer widerstrebender
ihre Zustimmung, wenn die Regierungen
internationale oder intranationale Zusam-
menarbeit planen, weil sie immer mehr die
Kontrolle iiber die Entscheidungen verlie-
ren. Politiker und Biirokraten hingegen
verlagern gerne die Entscheidungen in die
internationale Arena, weil sie dann leich-
ter ihre personlichen Interessen verfolgen
kénnen und die Zustimmung ihrer Biirger
nicht mehr brauchen. Die zégernde Ein-
stellung der Biirger zu formaler Beschluss-
fassung auf globaler oder internationaler
Ebene ist schuld daran, dass es auch zu
wenig formale Zusammenarbeit auf diesen
Ebenen gibt — besonders dann, wenn die
Mehrheits-Entscheidungen der Recht-
sprechung der einzelnen Mitgliedstaaten
widersprechen. Viele Entscheidungsverfah-
ren verlangen deshalb Einstimmigkeit. Die
Beschlussfassung in der EU, deren impli-
zierte Verfassung keineswegs demokratisch
ist, ist ein Beispiel. Formale Beschlussfas-
sung in der EU findet nur dann Zustim-
mung, wenn die Biirger iiberzeugt sind,
dass die Verfahren nach demokratischen
Spielregeln ablaufen; vor allem, dass auch

die Politiker fiir ihre Entscheidungen ver-

antwortlich gemacht werden kénnen. Poli-
tiker und Biirokraten hingegen bevor-
zugen weniger sichtbare und informelle
«technische» Zusammenarbeit, bei denen
die Biirger weniger Méglichkeiten haben,
sich einzumischen.

Beispiele dafiir sind die Treffen der
Staatsoberhidupter Europas, bei denen
manchmal weitreichende Entscheidungen
getroffen werden. Die Bologna Conven-
tion, die grossen Einfluss auf die Orga-
nisation der Universititsausbildung in
Europa hatte, ist ein weiteres Beispiel fiir
solche informellen Beschliisse.

Die infolge der Globalisierung wach-
sende Bedeutung «technischer» Entschei-
dungen hat noch eine andere nachteilige
Folge. Die motivierende staatsbiirgerliche
Moral, die fiir eine funktionierende De-
mokratie unverzichtbar ist, wird ge-
fihrdet. Die staatsbiirgerliche Gesinnung
der Biirger hingt zusammen mit ihrem

Politiker
und Biirokraten
verlagern
gerne die
Entscheidungen
in die
internationale
Arena, weil
sie dann
leichter ihre
persénlichen
Interessen
verfolgen
kénnen und
die Zustimmung
ihrer Biirger
nicht mehr

brauchen.
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politischen Engagement, von ihren Rech-
ten, sich an den politischen Entscheidun-
gen mit zu beteiligen. Wenn sich Biirger
nicht an Entscheidungen beteiligen kén-
nen, die fiir sie wichtig sind, werden sie
frustriert, und das wirkt negativ auf ihre
staatsbiirgerliche Moral, die auch beein-
flusst wird von den finanziellen institutio-
nellen Bedingungen. Wenn die Biirger
wenig mitzureden haben bei technischen
und finanziellen Entscheidungen, dann
sinkt ihre Bereitschaft zum Engagement,
und das héhlt die Demokratie aus.

Wenn die Wiinsche der Bevélkerung
offensichtlich sind, dann sind viele Politi-
ker motiviert, sich nach den Interessen der
Biirger zu richten. Aber wenn die Wiin-
sche der Biirger schwierig zu erfassen sind,
dann richten sich die Politiker nach den
gut organisierten Interessengruppen. Des-
halb hingen die Motivationen der Politi-
ker davon ab, wie gut sie iiber den Willen
der Biirger informiert sind. Wenn aller-
dings Politiker einzelne Gruppen hinter
sich wissen, dann steht das Wohlergehen
ihrer Wihler mehr im Hintergrund. Aus
diesen Griinden kann die staatsbiirgerliche
Moral der Politiker sinken, wenn die Ent-
scheidungen nicht demokratisch getroffen
werden. Demokratische Entscheidungen
informieren nicht nur besser iiber die
Wiinsche der Biirger, sie reduzieren auch
den Einfluss der Politiker auf finanzielle
Entscheidungen unter politischen Grup-
pen und Interessengruppen.

Plane und Vorschlage

Die mangelhafte Flexibilitit der demo-
kratischen Kontrolle, welche die Globa-
lisierung in vielen Lebensbereichen mit
sich bringt, kann nur dann erfolgreich aus-
geglichen werden, wenn die Pline auf
einem entsprechenden Verhaltensmodell
basieren. Man kann davon ausgehen, dass
dem Verhalten der Biirger eine gewisse
staatsbiirgerliche Gesinnung zugrunde
liegt. Aber die Frage, wie stark solche
moralischen Motivationen sind, bleibt
offen.

Bei der Beschlussfassung im Zusam-
menhang mit globalen Problemen miissen
die demokratischen politischen Institu-
tionen flexibler sein. Sie miissen sich an
geographische Probleme anpassen, anstatt
sich weiterhin in den traditionellen Gren-
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Empirische
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Bereitstellung
offentlicher
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beteiligen,
auch dann,
wenn es nicht
in ihrem
egoistischen
Interesse ist.
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zen zu bewegen. Die gegenwirtige Ver-
knocherung der politischen Systeme kann
gemildert oder sogar iiberwunden werden,
wenn drei institutionelle Verinderungen
stattfinden:

1. Flexible Biirgerschaft — 2. Flexible
politische Einheiten — 3. Flexible Politiker.

Flexible Staatsbiirgerschaft

Unter Staatsbiirgerschaft versteht man die
Beziehung zwischen Biirgern und Staat.
Der Biirger hat staatsbiirgerliche Pflichten
und wird als Gegenleistung vom Staat be-
schiitzt.

Staatsbiirgerschaft in ihrer weiten Be-
deutung basiert auf freiwilligen Vertrigen
zwischen den Personen in einer speziellen
Gesellschaft und der Gesellschaft, welche
die Staatsbiirgerschaft anbietet. Diese Ver-
trige schaffen eine spezielle Beziehung
und sind notwendigerweise unvollkom-
men, weil es unméglich ist, alle unvor-
hersehbaren Ereignisse der Zukunft einzu-
kalkulieren.

Das Kennzeichen einer Staatsbiirger-
schaft ist, dass die politische Gemeinschaft
Loyalitit und Treue von ihren Biirgern
verlangen kann. Staatsbiirgerschaft bedeu-
tet, dass die Biirger motiviert sind, ihre
Gemeinschaft zu unterstiitzen und ihr
egoistisches Kalkiil zuriickstellen. Das be-
deutet auch, dass die Biirger darauf vor-
bereitet sind, bei der Schaffung offent-
licher Giiter mitzuarbeiten, auch wenn
egoistische Motive zum Trittbrettfahren
einladen wiirden.

Flexible politische Einheiten

Die politische Zustindigkeit sollte den
Bediirfnissen der verschiedenen Regie-
rungsfunktionen angepasst werden. Diese
Bediirfnisse unterscheiden sich in den
einzelnen Funktionen. In der Praxis iiber-
lappen sich diese Einheiten gelegentlich.
Bestimmte geographische Bereiche werden
von verschiedenen Vertretern von staat-
lichen Giitern und Dienstleistungen ver-
sorgt. Um zu garantieren, dass diese Zu-
stindigkeitsbereiche den Interessen der
Biirger dienen, miissen sie demokratisch
kontrolliert werden. Die Biirger miissen
auch in der Lage sein, sich innerhalb
dieser konkurrierenden Zustindigkeitsbe-
reiche frei zu bewegen.
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Soweit es um offentliche Giiter geht,
erhebt sich immer das Problem, dass sich
viele Biirger zu Trittbrettfahrern, oder
hirter ausgedriickt, zu Schmarotzern ent-
wickeln. Wenn man davon ausgeht, dass
die Menschen jede Gelegenheit ausnutzen,
um sich auf Kosten anderer zu bereichern,
stimmt das; aber es gibt auch Indikatoren
dafiir, dass nicht alle Menschen reine Ego-
isten sind. Empirische und theoretische
Untersuchungen haben gezeigt, dass Men-
schen hiufig bereit sind, sich erheblich
an der Bereitstellung 6ffentlicher Giiter zu
beteiligen, auch dann, wenn es nicht in
ihrem egoistischen Interesse ist. Viele
Biirger sind allerdings der Meinung, ihre
Mitbiirger leisten nicht den notwendigen
fairen Beitrag fiir die Gemeinschaft, be-
sonders, wenn die Angelegenheit anonym
behandelt wird und die Versuchung, die
personlichen Interessen in den Vorder-
grund zu stellen, zu gross ist. Wenn sich
jedoch die Menschen kennen und intensiv
miteinander kommunizieren, dann ist der
Hang zum Trittbrettfahren und Schmarot-
zen geringer. Studien zeigen, dass sich 40
bis 60 Prozent der Biirger unter beson-
deren, einmaligen Umstinden an der Be-
reitstellung 6ffentlicher Giiter beteiligen.
Wenn die Kooperation enger ist, rechnet
man mit 30 bis 50 Prozent in Wieder-
holungsfillen; das heisst, die Biirger haben
genug Erfahrung damit zu beurteilen, ob
es sich lohnt, die eigenen Vorteile in den
Vordergrund ihres Verhaltens zu stellen
oder ob es besser ist, abgestiitzt auf ethi-
sche Uberlegungen, etwas fiir die Gemein-
schaft zu tun.

Motivationen, die auf den inneren Wer-
ten basieren, wie Treue oder die innere
Verpflichtung, Sozialkapital zu bilden,
sind ein wesentliches Fundament einer gut
funktionierenden Gesellschaft. Wenn die-
ses fehlt, dann droht die Gesellschaft zu-
sammenzubrechen, oder sie wird zumin-
dest schlecht funktionieren. Auch Steuern
zahlen beruht partiell auf einer so genann-
ten Steuermoral und nicht nur auf der
Angst vor der Strafe.

Es wire naiv, davon auszugehen, dass
die Menschen grundsitzlich gut sind und
immer das Wohlergehen der Gesellschaft
im Auge haben. Der Einzelne kann gar
nicht beurteilen, was das Wohlergehen der
Gesellschaft ist und ist im Allgemeinen
auch gar nicht daran interessiert, abstrakte
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soziale Ziele zu verfolgen. Aber die Men-
schen reagieren dann selbstlos, wenn man
sie darum bittet, wenn sie wissen, worum
es sich handelt und wenn sie sehen, dass
ihre Mitmenschen genauso reagieren.

Flexible Politiker

Die Flexibilitit in der politischen Arena
wird durch drei Faktoren eingeschrinkt:
Erstens: durch protektionistische Re-
geln. Fast iiberall diirfen nur Staatsbiirger
offentliche Amter innehaben. Zumeist

sind die Kandidaten gezwungen, innerhalb
ihrer Wahlkreise zu bleiben.

Zweitens: durch Regeln fiir den «Pro-
duktionsprozess Politik». Normalerweise
konnen sich nur Einzelpersonen fiir poli-
tische Amter wihlen lassen. Parteien
kénnen keine politischen Amter besetzen,
nur Kandidaten vorschlagen. Diese Par-
teien miissen «Non-profit-Organisationen»
sein, deren interne Struktur engen Regeln
unterliegt. Parteien haben aber eine Art
politisches Monopol, denn Firmen und
Organisationen, die keine Nihe zur Re-

Der Einzelne
kann gar

nicht beurteilen,

was das

Wohlergehen
der Gesellschaft

ist und ist im
Allgemeinen

auch gar
nicht daran
interessiert,

abstrakte
soziale Ziele
zu verfolgen.
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gierung haben, diirfen keine Politiker ein-
bringen.

Drirtens: Regeln fiir den «politischen
Preis». Alle Gehilter, alle Preise fiir poli-
tische Dienstleistungen sind gesetzlich
geregelt.

Alle diese Regeln schwichen den poli-
tischen Wettbewerb und sollten abge-
schafft werden. Die Biirger profitieren von
Deregulierungen in der Politik genauso
wie die Konsumenten bei der Deregulie-
rung auf den Warenmirkten profitieren.
Der Einfluss der schwachen sozialen
Gruppen wiirde gestirkt und die Effizienz
in allen Bereichen gesteigert.

Der politische Markt kann auf ver-
schiedene Weise dereguliert und flexibler
gestaltet werden:

Zum einen, indem man die protektio-
nistischen Barrieren abbaut und es zum
Beispiel Auslindern erlaubt, am poli-
tischen Prozess teilzunehmen und in
den «politischen Dienst» einzutreten.
Dies wiirde die gleiche Wirkung erzie-
len wie beim Freien Marke fiir Giiter
und Dienstleistungen. Es wird mehr
Kandidaten geben, und der Wettbewerb
wird die nationalen Politiker zwingen,
produktiver und effizienter zu arbeiten.
Die Politiker wiren unter dem Druck
des Wettbewerbs viel stirker motiviert,
sich an ihre Versprechen zu halten. Ehr-
lichkeit und Erfolge in einem Land wiir-
den die Glaubwiirdigkeit erh6hen und
Chancen bieten, auch woanders gewihlt
zu werden. Damit wiirden sich die Po-
litiker einen internationalen Ruf auf-
bauen, glaubwiirdige und qualifizierte
Politik zu machen.

Zum anderen durch Deregulierung
des politischen Prozesses. Parteien und
Firmen konnen sich direke fiir politi-
sche Amter bewerben, ohne dass eine
Person benannt wird. Daneben kénnen
sich natiirlich Individuen bewerben.
Wenn eine Firma gewihlt wird, schicke
sie einen Delegierten. Diese Deregu-
lierungen wiirden dafiir sorgen, dass die
Wahlversprechungen eingehalten wer-
den. Der Markt wire offen fiir aktive
politische Anbieter, deren Erfolg von
der Professionalitit und der Kompetenz
der Firma abhingt und nicht von der
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Man kann
davon ausgehen,
dass dem
Verhalten der
Biirger eine
gewisse staats-
birgerliche
Gesinnung
zugrunde liegt.
Aber die
Frage ist, wie
stark solche
moralischen
Motivationen
sind.

Berithmtheit ihrer Vertreter. So kénnten
sich international renommierte private
Organisationen direkt an der Politik
beteiligen.

Und zuletzt durch Deregulierung der
Preise fiir politische Dienste. Die Ein-
kommen der Politiker werden durch
den Markt festgesetzt.

Die Vorschlige zur Offnung des poli-
tischen Marktes wiirden die politische
Landschaft total verindern. Wenn sich
international aktive Firmen um politische
Amter bewerben kénnen, dann kénnen sie
nationale und internationale Profis in die
Regierungen delegieren. Diese Firmen
hitten stirkere Motive, ihr Versprechen zu
halten, weil sie permanent im Wahlkampf
stehen. Thre Leistungen in einem Land
erhohen die Chancen, sich auch inter-
national politisch betitigen zu kénnen.
Die Wihler haben den Vorteil, dass sie die
Arbeit der Politiker viel genauer verfolgen
kénnen. Diese Reformen sind im Interesse
der Biirgerschaft, aber natiirlich nicht im
Interesse der politischen Klasse.

Die Globalisierung der Wirtschaft und
privater Lebensbereiche ist eine grosse
Herausforderung fiir die Demokratie. Un-
ter den gegenwirtigen politischen Gege-
benheiten unterminiert sie die Demo-
kratie. Entscheidungen werden auf ins-
titutionelle Entscheidungstriger verlagert
und dadurch weitgehend dem Einfluss der
Biirgerinnen und Biirger entzogen.

Das miisste nicht sein, wenn die Insti-
tutionen der demokratischen Verwaltung
flexibler wiren. Es gibt Mabglichkeiten,
den Einfluss der Biirgerschaft im politi-
schen Prozess zu verstirken. Auf der Seite
der Nachfrage sollten die Individuen in
der Lage sein, ihre Staatsbiirgerschaft an
die verschiedenen Umstinde anzupassen
und spezielle Beziehungen mit ausserstaat-
lichen Organisationen aufbauen kénnen.
Auf der Nachfrageseite sollten die Indi-
viduen autorisiert sein, funktionale De-
mokratie-Einheiten zu bilden und die
politischen Mirkte sollten auch fiir aus-
lindische Politiker gedffnet sein. Dadurch
wiirde die Versuchung, bei 6ffentlichen
Giitern zu schmarotzen, reduziert und das
soziale Gewissen erweitert. 4
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«VERDORFLICHUNG» ALS ALTERNATIVE ZUR

GLOBALISIERUNG

Reiner Eichenberger und Bruno S. Frey unterstreichen im oben
stehenden Beitrag (wie schon in andern Publikationen) mit guten
Griinden die zentrale Bedeutung der Biirgertugenden, und sie
verkniipfen deren Existenz und Entwicklungsfihigkeit unmittel-
bar mit funktionierenden direktdemokratischen Strukturen, die
sie auf allen Stufen verwirklicht sehen miochten. Miglicherweise
iiberschitzen sie aber den Stellenwert der direkten Demokratie
und unterschitzen dafiir die Bedeutung der Gemeindeautonomie.

Als Ordo-Liberaler bin ich
iiberzeugt, dass offene Gesellschaften und
Mirkte nur funktionieren, wenn einerseits
eine Rahmenordnung das Privateigentum
garantiert und anderseits das nachhaltige
Funktionieren des Wettbewerbs in einer
friedlichen Sozialordnung durch eine ent-
sprechende Wettbewerbs- und Sozialpo-
litik gewihrleistet wird. Die Gegeniiber-
stellung der Alternative «Weltregierung
versus selbstregulierende Mirkte» wirkt
vor diesem Hintergrund etwas kiinstlich,
da selbst innerhalb des liberalen Lagers
nur eine Minderheit an die uneinge-
schrinkte Selbstregulation in freien Mirk-
ten glaubt. Die beiden Autoren setzen,
ausgehend von einschligigem empiri-
schem Material, mit ihrem Hinweis auf
den Gemeinsinn eine Tradition fort, mit
der im letzten Jahrhundert vor allem der
Name Wilhelm Riopke verbunden wird.
Dessen Argumentation war allerdings
nicht empirisch untermauert, sondern

. normativ, und sie war auch nicht frei von

Romantizismen und von der Nostalgie
nach biuerlich-kleingewerblichen Wirt-
schafts- und Lebensformen.

Der hohe und zunehmende Stellenwert
von Gemeinsinn und Biirgertugenden in
einer globalisierten Welt ist auch fiir mich
ein evidentes Faktum. Weniger einverstan-
den bin ich mit der Erklirung, welche die
beiden Autoren fiir die — ebenfalls empi-
risch erhirtete, an sich unbestrittene —
Tatsache einer zunehmenden Entfrem-
dung der Biirger von den gemeinschaftlich
politischen Anliegen bereithalten. Ich
fiihre sie weniger auf das Fehlen oder den
Riickgang des direktdemokratischen Ein-

flusses zuriick, als auf eine permanente
Verletzung des Subsidiarititsprinzips. Na-
tiirlich hingen Biirgersinn und Biirger-
tugend mit der Moglichkeit politischer
Mitbestimmung zusammen, aber das Ent-
scheidende ist nicht die Méglichkeit, an
Wahlen und Abstimmungen iiber euro-
pdische oder gar globale Angelegenheiten
teilnehmen zu kénnen, sondern die di-
rekte Beteiligung an Entscheidungen iiber
Angelegenheiten, von denen man wirklich
betroffen ist, beispielsweise der Bau einer
Strasse, die Wahl eines Lehrers, die Unter-
stiitzung lokaler Sport- und Kulturveran-
staltungen und die Aufnahme von Asylan-
ten in der Gemeinde. Fiir die Entwicklung
von Biirgertugenden ist die direkte De-
mokratie bestimmt geeigneter als die indi-
rekte Demokratie und selbstverstindlich
auch besser als keine Demokratie, aber das
Funktionieren einer direkten Demokratie
bleibt fiir mich zwingend mit den Voraus-
setzungen verkniipft, welche erst der Fo-
deralismus in Verbindung mit dem Sub-
sidiarititsprinzip und der Gemeindeauto-
nomie hervorbringt, weil nur in diesen
Strukturen die tatsichlichen Priferenzen
der Individuen wirksam geltend gemacht
werden kénnen.

Flexibilisiertes Biirgerrecht

Der Vorschlag einer Flexibilisierung des
Biirgerrechts in Richtung einer vertraglich
wihlbaren «Clubmitgliedschaft» stiftet aus
meiner Sicht mehr Verwirrung als dass er
neue Perspektiven eréffnet. Das 6konomi-
sche, das soziale und das politische Leben
sind in einer emotionalen Weise mitei-
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nander verkniipft, die nicht véllig aus dem
lokalen Umfeld und auch nicht aus einer
zeitlichen Kontinuitit herausgeldst wer-
den kénnen. Es gibt so etwas wie eine
Identitit, die nicht beliebig in eine mul-
tiple Zugehérigkeit aufgespaltet werden
kann.

Aus diesem Grund befiirworte ich das
schweizerische Konzept, welches auf dem
kommunalen Biirgerrecht beruht, das
allerdings automatisch das kantonale und
das eidgendssische Biirgerrecht mitein-
schliesst. Einem Auslinderstimmrecht auf
kommunaler Ebene stehe ich hingegen
positiv gegeniiber. Hier ist eine «Flexibili-
sierung» im Sinne der beiden Autoren
durchaus zu befiirworten. Man kann bei-
spielsweise als in der Schweiz wohnhafter
amerikanischer Staatsbiirger sehr wohl
eine Art «<kommunalen Biirgersinn» ent-
wickeln, ohne die nationale Loyalitit ge-
geniiber den USA abzulegen. Darum ist
die Verleihung des Stimm- und Wahlrechts
auf lokaler Ebene an schon lingere Zeit
ansissige Auslinder ein durchaus zukunfts-
trichtiger Vorschlag.

Uberlappende Mehrzweckverbande
statt Gebietskorperschaften

Der Vorschlag einer Flexibilisierung der
territorialen Grenzen durch ein Netz-
werk von direktdemokratisch abgestiitzten
Zweckverbinden (FOC] = Functional, over-
lapping and competing jurisdictions) beruht
auf einer optimistischen Beurteilung der
Losbarkeit aller Probleme, welche durch
positive und negative Spi/l-oversund durch
die allgegenwirtige Versuchung des Tritt-
brettfahrertums verursacht werden. Der
Hinweis auf die Tatsache, dass sich die
Menschen nie vollig egoistisch verhalten,
hilft hier nicht weiter. Entscheidend ist
aus okonomischer Sicht das Durch-
schnittsverhalten. Werden Kinderlose be-
reit sein, sich als freie Mitglieder eines
Schulzweckverbandes an den Kosten der
Schulen zu beteiligen, oder werden sie sich
andern, ebenfalls sozialen Aufgaben zu-
wenden? Kann dieser frei gewihlte Mix
von o6ffentlichen Aufgaben und Abgaben
letztlich aufgehen? Wird das Gesamtresul-
tat besser sein als das, was sich in kleinen
territorialen politischen und fiskalischen
Mehrzweck-Einheiten als Kompromissls-
sung ergibt? Familien, Freundschaften und
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Nachbarschaften sind in hohem Ausmass
Mehrzweckverbinde, und sie prigen die
soziale Entwicklung am nachhaltigsten.
Daneben — als Erginzung, aber nicht als
Ersatz —, treten Vereinigungen mit speziel-
len Zwecken, d.h. man wird Mitglied eines
Chors, eines Bridge-Clubs oder eines Bad-
minton-Vereins. Die Idee der FOC], der
unabhingig von der Wohnsitzgemeinde
frei wihlbaren Mitgliedschaft in offenen
Zweckverbinden, die von den Mitgliedern
Abgaben erheben, bleibt fiir mich eher
dem Bild des klassischen homo oeconomi-
cus verhaftet, wihrend die Mehrzweck-
Kérperschaft der Territorialgemeinde eher
dem homo oeconomicus maturus zuzuord-
nen wire.

Firmenkonkurrenz statt Parteien-
wahlkampf

Der Vorschlag, den Zugang zu politischen
Amtern zu flexibilisieren und beispiels-
weise auch auslindische Bewerber zuzu-
lassen, ist priifenswert. (Deutschland hat
allerdings mit einem gewissen Bewerber
aus Osterreich, der europiischer Diktator
werden wollte, keine guten Erfahrungen
gemacht...) Immerhin spricht auch eini-
ges fiir eine direkte Verkniipfung von Pro-
grammen mit Personen. Programme kon-
nen losgeldst von Personen, welche dahin-
terstehen, kaum adiquat beurteilt werden.
Wenn konkurrierende Firmen, im Hin-
blick auf die Erfiillung 6ffentlicher Aufga-
ben kandidieren, tént dies zunichst gut.
Nur: Wer stellt sicher, dass dadurch nicht
unlésbare Verstrickungen und Interessen-
konflikte entstehen? Und wenn die wirt-
schaftliche Betitigung ausserhalb des kon-
kret erteilten Mandats untersagt wird, un-
terscheiden sich solche Firmen kaum mehr
von den traditionellen Parteien. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass von solchen
Firmen wesentliche Impulse ausgehen
werden, welche den Einfluss der Biirger
stirken und die Macht der Regierung

einschrinken konnten.
Fazit

Fiir mich ist die beste Antwort auf die
Globalisierung die Dezentralisierung, man
kénnte noch anschaulicher auch von «Ver-
dorflichung» reden, und dies nicht als
Alternative, sondern als Gegengewicht zur
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globalen Vernetzung. Auf der lokalen
Ebene werden zahlreiche Vorschlige, wie
sie von Frey/Eichenberger vorgebracht
werden, weniger problematisch, ja sie
werden erst dort wirklich hilfreich, und in
einem gewissen Ausmass werden sie in vie-
len Gemeinden schon heute praktiziert.
Warum soll man den Gemeindeprisiden-
ten nicht aus dem Nachbardorf «impor-
tieren»? Warum soll man das Biirgerrecht
nicht «splitten» zwischen der Wohn-
gemeinde und dem Zweitwohnsitz? Frey
und Eichenberger operieren mit ihren
Vorschligen allzu sehr auf nationaler und
internationaler Ebene, was mir problema-
tisch scheint. Das bekannte und plausible
Motto «All business is local» hat sein poli-
tisches Pendant: «A// political involvement
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TI1ELBILD

ALLTAGLICHE GEWALT

Zu Titelbild und den lllustrationen des Dossiers

Bilder der Ge-
walt. Die Me-
dien zeigen sie
uns tiglich: die
Gewalt der Des-
poten, des Krie-
ges, des Terro-
rismus und des
Verbrechens.

Tomi  Ungerer
taucht mit sei-

nen Zeichnungen hingegen ein in die
subtile, ungeahndete, gleichsam
selbstverstindlich gewordene Gewalt, wel-
che unsere Lebensumstinde prigt. Eine
Gewalt, die vielfach anonyme Urspriinge
zu haben scheint, und mit der wir uns in
unseren alltiglichen Beziehungen bewusst

weil

is local» Um der Biirgerin und dem
Biirger die Entscheidungsbefugnis zuriick-
zugeben, muss vieles, das heute auf hé-
herer Ebene entschieden wird, wieder in
die Autonomie der Gemeinden zuriick-
gefithrt werden. Direkte Demokratie ist
wiinschenswert, Gemeindeautonomie ist
prioritir. 4

Hinzuweisen ist im Zusammenhang mit
dem vorstehenden Beitrag auch auf:
Bruno S. Frey/Reiner Eichenberger, The
New Democratic Federalism for Euro-
pe, Functional, Overlapping and Com-
peting Jurisdictions, Edward Elgar,
Cheltenham UK, Nirthampton, MA,
USA. 1999.

oder unbewusst peinigen. Gewalt kann
auch Selbstschutz sein. Aus ihr brechen
Sehnsiichte und Angste hervor. Im Skan-
dalon ihrer Griinde sind die Polarisierun-
gen ablesbar, zu der die menschliche Be-
findlichkeit neigt: Friedenswunsch und
Kampfbereitschaft. Tomi Ungerer hat die
Zeichnungen 1996 fiir den von dem Ver-
haltensforscher Irenius Eibl-Eibesfeldr ver-
fassten Band «Gewalt und Fiirsorglich-
keit» in der Schriftenreihe der Vontobel-
Stiftung in Ziirich angefertigt. Der Band
kann kostenlos bei der Vontobel-Stiftung,
Postfach, 8022 Ziirich, bezogen werden
(Fax: 01/283 75 00). Die Herausgeber der
Schweizer Monatshefte danken fiir die
freundliche Abdruckgenehmigung.

Michael Wirth
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DOSSIER

MACHT KORRUMPIERT — ADELT DAS AMT?

«Die schlimmste Hiiresie ist die, zu behaupten, dass
das Amt den Amtstriiger heiligt» — diesen Satz aus
einem Brief von Lord Acton aus dem Jahr 1887 ist
sozusagen das Leitmotiv der folgenden Uberlegungen.

«Mac/at korrumpiert und
absolute Macht korrumpiert total», war die
Maxime von Lord Acton. Unter 6konomi-
schen Gesichtspunkten scheint das zwei-
fellos zu stimmen, wenn man Macht so
versteht, dass jemand die Fihigkeit hat,
die Handlungsweise anderer zu beeinflus-
sen. Korruption ist unter dieser Primisse
so zu interpretieren, dass derjenige, der die
Macht ausiibt, sie fiir eigene Zwecke ein-
setzt — entgegen den urspriinglich vor-
gesehenen Zielen und im Gegensatz zu
dem, was man o6ffentlich verkiindet. Die
logische Vernunft geht davon aus, dass der
Machtausiibende die Macht — zumindest
bis zu einem gewissen Grad — fiir eigene
Zwecke einsetzt. Das gilt auch fiir diejeni-
gen, die das Wohl anderer im Auge haben
oder ihre Entscheidungen mit hohen mo-
ralischen Anspriichen treffen. Man erwar-
tet immer, dass die Machtausiibenden zu-
mindest einen Teil ihrer Entscheidungsge-
walt fiir sich selbst nutzen. Wer dies anders
sieht, geht davon aus, dass die Menschen
Engel sind.

Natiirlich bezieht die 6konomische
Erklirung der Korruption nur bedingt
theologische oder moralpsychologische
Aspekte mit ein, wie sie Lord Acton ur-
spriinglich konzipierte. Aber die Botschaft
ist im Prinzip die gleiche.

Daraus folgt: Es liegt in der Natur der
Macht, dass sie missbraucht werden kann,
und deshalb wird sie auch gewshnlich miss-
braucht. Aus diesem Grund muss man
nach institutionellen Strukturen suchen,
um die Mbéglichkeiten einzuschrinken,
dass Beauftragte ihre Macht zu Ungunsten
anderer missbrauchen.

Es gibt aber auch ganz andere, gegentei-
lige Uberlegungen: Man muss auf jeden
Fall akzeptieren, dass in der modernen Ge-
sellschaft Machtausiibung notwendig ist.
In der modernen Wirtschaftswissenschaft
existiert eine breite Palette von Méglich-
keiten, die Macht gleichmissiger zu vertei-
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len. Aber man kann nicht versuchen, die
Machtausiibung zu verhindern. Es gibt
zweifellos Situationen, in denen eine oder
mehrere Gruppen ihre Entscheidungen zu
Ungunsten anderer treffen miissen.

Im sozialen, juristischen oder politi-
schen Alltag wiren viele Beispiele zu
nennen, bei denen zwangsliufig derartige
Wechselwirkungen auftreten.

Wir gehen normalerweise nicht davon
aus, dass alle Richter bestechlich sind,
wenn sich die Gelegenheit bietet. Wir
gehen unter normalen Umstinden auch
nicht davon aus, dass alle Politiker ihre
politischen Ziele den eigenen Interessen
opfern. Unabhingig davon impliziert das
Modell des homo oeconomicus solche Mog-
lichkeiten. In der Praxis haben wir auch
oft Grund, uns aufzuregen, wenn Men-
schen ihre Machtpositionen ausnutzen —
Okonomen machen hier iibrigens keine
Ausnahme.

Eigentlich kénnte man erwarten, dass
diejenigen, die an den Schalthebeln der
Macht sitzen, im Prinzip nicht korrum-
pierbar sind — und dass sie sich ihrer
Machtpositionen wiirdig erweisen. Aber so
eine Erwartung ist wahrscheinlich from-
mes Wunschdenken.

James Madison (1751-1838), Mitver-
fasser der Federalist Papers und spiterer
Prisident der USA, geht davon aus, dass
alle nur erdenklichen Sicherheiten fiir die
Wihler eingebaut werden, wenn jemand
aufgrund des freien Wahlrechts das Ver-
trauen seiner Mitbiirger gewinnt und zum
Abgeordneten gewihlt wird.

Erstens einmal muss es sich bei diesen
Amtstrigern um distinguierte, hervorra-
gende Persénlichkeiten handeln, die sich
fiir das Amt qualifizieren.

Zweitens geht er davon aus, dass die Ge-
wihlten unter Bedingungen in den 6ffent-
lichen Dienst eintreten, unter denen sie
sich veranlasst fiihlen, sich zumindest vorii-
bergehend die Sympathien ihrer Wihler zu
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erhalten. Er ist der Auffassung, dass sich
die Amtstriger — unabhingig von allen Er-
wigungen der personlichen Interessen —
verpflichtet fithlen und sich erkenntlich
zeigen. Undankbarkeit widerspricht der
menschlichen Natur. Man muss aber
gestehen, dass es im offentlichen und
privaten Leben sehr viele Beispiele von
Undankbarkeit gibt.

Drittens werden die Bande, die einen
Abgeordneten an seine Wihler binden,
durch egoistische Motive gefestigt.

Die Wihler werden zusitzlich durch
die Leistungsanreize, welche periodische
Wahlen bieten, abgesichert. Ausserdem

é%? mit FoCoen . —

sind Wahlen auch Auswahlkriterien fiir
Personlichkeiten im o6ffentlichen Dienst,
zumindest erhofft man sich dies.

Im Zusammenhang mit politischen
Amtern erwihnt Madison drei interessante
Aspekte:

a) den Effekt der Selektion, bei dem die
Wihlerschaft méglichst pflichtbewusste
und sozial gesinnte Personlichkeiten fiir
wichtige Amter auswihlt.

b) den Effekt der Reziprozitit, der eine
gewisse Sicherheit bietet, dass sich die
Gewihlten erkenntlich zeigen fiir die Ehre
und das Ansehen, das sie in der Offent-
lichkeit geniessen.
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c) den Eitelkeitseffekt, bei dem der
Amtstriger allen Grund hat, danach zu
streben, dass die Institutionen, deren Vor-
teile er geniesst, erhalten bleiben.

Zwei Dinge sind von den Aussagen
Madisons festzuhalten:

Zum einen die darin enthaltene moti-
vierende Psychologie, zum anderen die
Fihigkeit, die man bei Wihlern voraus-
setzt, den Charakter der Kandidaten zu
erkennen.

In Bezug auf die Psychologie geht Ma-
dison davon aus, dass die 6ffentliche Wert-
schitzung fir den einzelnen Biirger sehr
wichtig ist. Sie ist auch die Voraussetzung
dafiir, dass sich die Gewihlten verpflichtet
fithlen, den Ruf des Amtes, das sie inne-
haben, zu verteidigen. Aus dem gleichen
Grund geht er davon aus, dass sich die
Beauftragten ihren Wihlern gegeniiber
dankbar erweisen.

Prestige muss also einen hohen Stellen-
wert in der Nutzenfunktion des Amtstri-
ger haben. Dariiber hinaus ist es wichtig,
dass sich die Gewihlten in ihren Motiva-
tionen erkennbar unterscheiden. Manche
miissen pflichtbewusster sein und mehr
Gemeinsinn haben als andere. Nur wenn
man sie unterscheiden kann, wird der
Selektionsprozess wirksam. Dann kann
man beurteilen, wer besser ist.

Die Bedeutung des Prestiges

Wertschitzung oder Prestige ist der Wert,
den Beobachter dem Amtstriger aufgrund
seines Verhaltens beimessen. Die Wert-
schitzung kann negativ sein, wenn das
Verhalten sozusagen unter der «Schmerz-
grenze» liegt. Sie kann positiv sein, wenn
das Verhalten iiber einer bestimmten
Schwelle liegt. In der Praxis gibt es in den
meisten Fillen ein mehr oder weniger
normales Verhalten — einen gewissen Stan-
dard, der weder besondere Bewunderung
noch Missachtung hervorruft. Hier hingt
die Wertschitzung mehr vom Amt ab als
vom Verhalten im Amt.

Man kann davon ausgehen, dass eine
Beforderung im Amt die Macht des Ge-
wihlten erweitert — das bedeutet, dass
dieser einen grosseren Spielraum, ein wei-
teres Betitigungsfeld hat, in dem er selbst
entscheiden kann. Sein Sozialprestige
steigt. Wenn er mehr Entscheidungen tref-
fen kann, dann kann er natiirlich anderen
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auch mehr schaden als vorher. Grundsitz-
lich liegt es im Eigeninteresse des Amts-
trigers, die Macht auch fiir die eigenen
Interessen zu nutzen — auch auf Kosten
anderer —, denen man dann gelegentlich
Schaden zufiigt. Die Moglichkeiten, diese
Macht zu nutzen, nehmen zu, auch der
Korruptions-Effekt steigt.

Dafiir gibt es zahlreiche Beispiele: Das
Einkommen einer Rechtsanwiltin steht in
direktem Zusammenhang mit der Anzahl
der Fille, die sie bearbeiten kann. Als neu
ernannte Richterin hingt ihr Einkommen
nicht mehr von der Arbeitsleistung ab. Sie
kann so viel oder so wenig Zeit aufwenden
und muss sich so viel oder wenig aufregen
wie sie will — zumindest innerhalb eines
gewissen Spektrums, ohne dass ihr Ein-
kommen davon beriihrt ist.

Der neu ernannte Akademiker in Dau-
erstellung lebt nicht mehr unter dem
Damoklesschwert der Verlingerung seines
Vertrages. Er kann nun eine Pause machen
und sich mehr seinem Golf-Handicap
widmen. Der politische «Hinterbankler»,
der nun im Ministerium sitzt, hat ein Port-
folio und kann nun iiber Gliick und Un-
gliick anderer entscheiden. Die anderen
wissen das und wissen, dass der neue Mi-
nister, der neue Staatssekretir das weiss.
Der neue Minister kann erwarten, dass
man ihm nun den Hof macht und um
seine Gunst wirbt — Dinners, freie Reisen,
Wahlkampfspenden, Geschenke warten auf
ihn. Er kann der Zukunft optimistisch
entgegenschen.

In allen diesen Fillen wirken natiirlich
die Krifte der Tugend dem Machtmiss-
brauch entgegen. Aber es gibt keinen spe-
ziellen Grund, warum die Tugend des Be-
auftragten durch die Beférderung zuneh-
men soll. Wenn die Auswahl gut gelaufen
ist und die Selektoren klug waren, dann
wurden auch die Tugendhafteren ausge-
wihlt. Aber die Beauftragung mit einem
Amt scheint die Tugendhaftigkeit eines
Amtstrigers generell nicht zu beeinflussen.
Er wird nicht tugendhafter mit dem Amt.
Natiirlich wird er — der hoheren Wert-
schitzung wegen — versuchen, sich so zu
benehmen, dass er tugendhafter erscheint
als er vielleicht in Wirklichkeit ist.

Die Frage ist nun, ob und inwieweit die
Amtseinsetzung — im Zusammenhang mit
dem Ansehen und der 6ffentlichen Wert-
schitzung — schon Anreize bietet, die
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stirker sind als die Anreize, die Macht
des Amtes zu missbrauchen. Kénnen die
Wertschitzungsaspekte so stark sein, dass
sie die eigenniitzigen Anreize, welche die
Macht weckt, verringern?

Die Wirkung der Publicity

Je grosser das Publikum, desto stirker ist
die Wirkung der Wertschitzung oder des
Missfallens. Diese Publicity entwickelt sich
auf zwei Ebenen. Die erste entsteht, wenn
das Publikum direkt an der Veranstaltung
teilnimmt. Bei einem Richter zum Beispiel
ist es meist der Fall, dass mehr Leute die
Urteile lesen als Gerichtssaal anwesend
sind. Bei einem ordentlichen Professor
sind mehr Leute im Seminar als bei einem
ausserordentlichen. Der Minister ist viel
mehr der Offentlichkeit ausgeliefert, viel
mehr in den Medien als der Hinterbinkler.

Aber die Aufmerksamkeit der Medien
entwickelt eine zweite, indirekte Form des
offentlichen Interesses. Wer im Mittel-
punkt des offentlichen Interesses steht,
erweckt auch das Interesse und die Wert-
schitzung derer, welche am Geschehen
nicht direkt beteiligt sind. Ein Wissen-
schaftler beispielsweise kann von Leuten,
die niemals seine Arbeiten gelesen haben,
als gut, mittelmissig oder als totaler Idiot
eingeschitzt werden. Er wird Teil eines
Netzwerks der Kommunikation, bei der
die Beurteilung der wissenschaftlichen
Werke stattfindet. Bei einem beférderten
Amtsinhaber ist diese Art der indirekten
Beurteilung normal. Berichte iiber Minis-
ter sind normalerweise von grésserem
allgemeinem Interesse als Berichte iiber
unbekannte Hinterbinkler. Ein ordent-
licher Professor scheint fiir die profes-
sionellen Klatschspalten interessanter als
ein Jungakademiker: Macht sorgt fiir Auf-
merksamkeit.

Die Wirkung des Publikums

Die Anzahl der Beobachter ist fiir das
Ansehen nicht allein ausschlaggebend.
Auch die Qualitit des Publikums ist ent-
scheidend. Ein Vortrag vor intelligenten
Laien ist weniger aufsehenerregend, als
wenn er vor einigen Nobelpreistrigern ge-
halten wird.

Eine Beférderung im Amt sorgt nicht
nur fiir ein grosseres Publikumsinteresse,
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sie bedeutet auch, dass sich die Experten
dafiir interessieren. Und gerade die kriti-
sche Aufmerksamkeit der Fachwelt beein-
flusst diejenigen, die Macht ausiiben.
Wenn nun beispielsweise die Macht durch
einen Preis ausgeiibt werden kann, der
durch Auswahl verliehen wird, dann er-
weckt dieser Preis natiirlich Aufmerksam-
keit und beeinflusst natiirlich auch den
Kandidaten, sich so zu benehmen, dass er
preiswiirdig ist. Okonomisch ausgedriicke
kénnte man sagen: Es gibt nichts umsonst
— auch keinen Preis.

Die Wirkung der Beriihmtheit

Auch das Renommee eines Menschen trigt
zu seinem Ansehen bei. Wenn einer einen
Nobelpreis hat, dann gilt er als Koryphie,
auch wenn niemand seine Biicher gelesen
hat. Beriihmtheiten riicken auf in eine an-
dere Kategorie des 6ffentlichen Interesses.
Die Person ist nicht mehr anonym, son-
dern bekannt. Ein Beispiel: die Besucher
in Covent Garden konnen begeistert sein
von der kiinstlerischen Leistung eines jun-
gen Singers, einer jungen Singerin. Aber
wenn keine Kritiker dabei sind, die da-
riiber schreiben, dann wird der Singer, die
Singerin nicht berithmt. Fiir die Wirkung
des Bekanntheitsgrades gibt es zahlreiche
Beispiele in Wissenschaft und Kunst.

Die Wirkung des Lorbeers

Die einmal Auserwihlten haben bekannt-
lich ein Interesse, sich sozusagen auf ihren
Lorbeeren auszuruhen. Die Griinde: Ein
hohes Amt bedeutet an sich eine Quelle
der Wertschitzung. Ein Minister, ein or-
dentlicher Professor oder ein General ge-
niesst grundsitzlich Ansehen — unabhin-
gig davon, wie er sich benimmt. Das Amt
allein bringt schon Ansehen mit sich. Und
wenn man einmal aufgrund seines Amtes
dieses Ansehen erworben hat, dann gibt es
wenig Grund, wenig Motivation, dieses
Ansehen noch zu steigern. — Anschen ist
ein Gut wie viele andere — es bringt dann
wenig Nutzen, es noch zu steigern oder zu
ersetzen. Ein Professor, der schon in jun-
gen Jahren einen Ruf hat, hervorragend zu
sein, findet es vielleicht besser zu schwei-
gen als etwas zu publizieren und so zu ris-
kieren, dass seine nichste Publikation viel-
leicht schlechter ist als die erste und damit

Untatigkeit
schafft viel-
leicht nicht
weniger
Probleme als
Korruption -
und der Anreiz
zur Untatigkeit
ist gross,
wenn man das
Ansehen
riskiert.
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Der
Wunsch nach
Prestige und
Anerkennung

ist wahr-
scheinlich
nicht das
vornehmste
Motiv - aber
er ist weit
verbreitet und
gelegentlich
sehr stark.
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seinen Ruf ruiniert oder aufs Spiel setzt. In
manchen Fillen gilt natiirlich die These:
Nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Aber
vielleicht gilt hier verstirkt die These: Ein
frither Erfolg lihmt. Wenn man in ein ho-
hes Amt gewihlt wird, hat das vielleicht
den gleichen Effekt. Untitigkeit schafft
vielleicht nicht weniger Probleme als Kor-
ruption — und der Anreiz zur Untitigkeit
ist gross, wenn das Ansehen auf dem Spiel
steht.

Die Wirkung des Standards

Die Beforderung in ein héheres Amt be-
deutet normalerweise auch eine Auswei-
tung, eine Steigerung des Leistungsniveaus.
Da die Moglichkeit der Machtnutzung fiir
cigene Interessen so gross ist, sollte man
nicht erwarten, dass mit der Beférderung
das Leistungsniveau steigt. Auf héherer
Ebene steigt die Versuchung, deshalb
miisste man eigentlich annehmen, dass die
Leistung sinkt. Andererseits, wenn man
davon ausgeht, dass der Auswahlprozess
funktioniert hat und nur die Besten aus-
gewihlt sind, dann konnte der Ehrgeiz
das Leistungsniveau steigern. Ausserdem
bringt ein hoheres Amt bestimmte Ver-
pflichtungen mit sich, denen man schlecht
ausweichen kann. Zusammengefasst kann
man sagen: Das Aufsteigen in der Hier-
archie kann bewirken, dass die Amtstriger
entsprechend ihrer Leistungsfihigkeit sich
entweder verbessern oder verschlechtern.
Die Besten werden sich verbessern und
die Schlechten werden sich verschlechtern.
Die Kategorie der Durchschnittlichen ist
interessant, sie haben zumeist keine An-
reize, ihr Prestige zu erhohen, denn wenn
sie einmal einen gewissen Standard haben,
haben sie eigentlich mehr erreicht als
ihnen zusteht. Unter den Bedeutenden
werden sie immer «Nieten» bleiben, unter
jenen rangieren, die nie auf einen griinen
Zweig kommen.

Unsicherheit als Hemmschuh

Gelegentlich ist ein Amtstriger unsicher,
ob neue Aktivititen ihm vermehrtes Anse-
hen bringen. Wenn zum Beispiel ein Wis-
senschaftler eine neue Arbeit schreibrt,
dann ist er nicht sicher, ob er dadurch
mehr Ansehen bei seinen Kollegen ge-
winnt. Die Singerin weiss nie, ob ein
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neuer Auftritt neues Prestige bringt. Der
Politiker kann auch nicht sicher sein, ob
sein Auftreten und sein Verhalten wirklich
sein Ansehen steigert. Durch diese Un-
sicherheit wollen die Beauftragten sehr
hiufig kein weiteres Risiko eingehen.

Die Ubernahme eines Amtes geht Hand
in Hand mit Machtzuwachs — wobei Macht
verstanden wird als die Fihigkeit, seine
eigenen Ziele auf Kosten anderer zu ver-
folgen — ohne dass man dafiir geradestehen
muss.

Der Wunsch nach Wertschitzung und
Prestige schafft einerseits Anreize, sich
hervorragend zu benehmen - dagegen
stehen aber die materiellen Anreize, die
Macht fiir die eigenen personlichen Inte-
ressen zu nutzen. Diese Anreize sind hiufig
stirker als der Wunsch nach Ehre und
Prestige. Es gibt also keine Garantie, dass
die Anreize, nach Prestige zu streben, stir-
ker sind als die Korruptionswirkungen.
Und es kann auch passieren, dass die
Anreize, die Wertschitzung herausfordern,
sich in die falsche Richtung entwickeln. Es
kommen aber auch wichtige ausgleichende
Gegenkrifte zur Wirkung, die in vielen
Fillen mit der Wertschitzung im Beruf
zusammenhingen.

Die Betrachtung von Prestige und Wert-
schitzung hingt zusammen mit institutio-
nellen Problemen. Publicity ist zu einem
gewissen Grad ein institutioneller Arte-
fake, das gilt auch fiir die Qualitit des Pub-
likums und in gewissem Mass fiir die Me-
chanismen der Macht. Natiirlich wird man
solche Kandidaten am liebsten im Amt se-
hen, bei denen die Prestige-Wirkung posi-
tiv ausfillt — und natiirlich diejenigen
nicht, bei denen die Prestige-Effekte nega-
tiv sind. Der Wunsch nach Prestige und
Anerkennung ist wahrscheinlich nicht das
vornehmste Motiv — aber er ist weit ver-
breitet und gelegentlich sehr stark. Und
genauso wie der Wunsch nach Reichtum
kann er positive Ergebnisse zeitigen. — Das
Positive daran ist, dass er kanalisiert wer-
den kann.

Genauer gesagt: Wenn ein Amtstriger
in ein hohes Amt gewihlt wird, kann der
Wunsch nach Prestige und Wertschitzung
gelegentlich das Pflichtbewusstsein for-
dern. Es gibt aber wahrscheinlich keinen
Grund zu glauben, dass solche prestige-
orientierten Anreize stirker sind als die-

jenigen, die Macht, die das hohe Amt bie-
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tet, fiir personliche Interessen zu nutzen.
Aber gleichzeitig gibt es keine schwerwie-
genden Griinde, das Gegenteil anzuneh-

Robert Nef

WIE «BOSE» 1ST MACHT?

Acton versus Madison

DEMOKRATIE - MACHT UND KREATIVITAT

men. Macht kann in diesem Sinne adeln —
obwohl man wahrscheinlich anzweifeln
muss, ob absolute Macht total adelt... 4

«Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt
absolutely». Dieses Acton-Zitat ist zu einem Gemeinplatz geworden
und fiir viele klassische Liberale gar zu einer Art Dogma. Das Infrage-
stellen von solchen Dogmen auf der Basis von neuen Uberlegungen
oder von neuen empirischen Erfahrungen, wie sie Geoffrey Brennan
und Philip Pettit vornehmen, gehirt zu den wichtigsten und
reizvollsten Aufgaben der Wissenschaft, und das Infragestellen

des Infragestellens, das hier angefiigt wird, ist hichstens

ein «notwendiges Ubel».

Der Beitrag von Brennan/
Pettit falsifiziert die Aussage von Lord
Acton nicht vollstindig, aber sie wird in
einem hohen Ausmass relativiert, indem
sie die Autoren durch die optimistischere
Einschitzung der Amtsmacht durch James
Madison, den Mitautor der Federalist Pa-
pers (1787/88) ergidnzen. Die korrumpie-
rende Komponente der Macht wird, so
Madison und Brennan/Pettit, durch eine
Okonomie der Wertschitzung relativiert,
weil die Vorteile der Wertschitzung ge-
geniiber den Vorteilen der Machtausiibung
im Eigeninteresse iiberwiegen konnen.
Irrte Lord Acton ausgerechnet in jenem
Satz, der ihm in der Geistesgeschichte eine
Art «ewiges Leben» garantiert? Im Folgen-
den werden einige Argumente vorge-
bracht, die zugunsten von Lord Actons
These sprechen.

«Power» und «Office»

Maglicherweise ist jene Art von power,
zu welcher man durch ein office Zugang
erhilt, nicht gleichbedeutend mit dem,
was Lord Acton unter power versteht. Die
deutsche Sprache kennt fiir den englischen
Begriff power mindestens drei adiquate
Ubersetzungen, die unterschiedliche Asso-

ziationen wecken: «Kraft», «Gewalt» und
«Macht». «Kraft» wird positiv wahrge-
nommen, «Gewalt» negativ und «Macht»
seinerseits ambivalent. Beziiglich Macht
gibt es ein fast ebenso bekanntes Zitat, das
dem Basler Historiker Jacob Burckhardt
zugeschrieben wird, obwohl er es in seinen
«Weltgeschichtlichen Betrachtungen» als
Zitat vermerkt, das vom deutschen His-
toriker Julius Schlosser, Goethes Schwager,
stammt. «Macht ist an sich bise, gleichviel
wer sie ausiibt.» Burckharde liefert dann
die Begriindung: «Sie ist kein Beharren,
sondern eine Gier.» Heute dringt sich das
Bild einer Droge auf, «Macht macht siich-
tig nach mehr Macht.» Lord Acton kann
den ebenso beriithmten Satz seines Zeit-
genossen Burckhardt nicht mehr gekannt
haben, die «Weltgeschichtlichen Betrach-
tungen» sind posthum 1905 erschienen,
und Lord Acton ist 1902 gestorben. Das
Wort von Schlosser kénnte aber dem
zweisprachigen und belesenen Lord Acton,
eigentlich Lord Dalberg Acton, Sohn eines
englischen Diplomaten und einer deut-
schen Adligen, durchaus bekannt gewesen
sein. Die Geschichte des Schlosser-Burck-
hardt-Wortes hat noch eine Fortsetzung.
Der weniger bedeutende, entfernte Neffe
von Jacob Burckhardt, der Diplomat und
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Essayist Carl Jacob Burckhardt, hat in sei-
ner Miinchner Rede von 1960 seinen Ver-
wandten zu widerlegen versucht: Macht
kénne alles sein, gut und bése. Martin Bu-
ber hat dann die Debatte fortgesetzt und
kommt zu folgendem Schluss: «Wenn der
Machtwille iiber die jeweilige Potenz des
Machthabers, die geschichtlich anfordernde
Situation zu bewiltigen hinauslangt, ver-
fillt er dem Béisen.» (In: Dauer im Wandel,
Festschrift zum 70. Geburtstag von Carl J.
Burckhardt, Miinchen 1961, S. 102)

Sakrale Komponente der Macht

Doch was bedeutet dies alles im Zusam-
menhang mit dem Beitrag von Brennan/
Pettit? Bei der Verwendung des durchaus
neutral oder gar positiv besetzten engli-
schen Begriffs power konnte bei Lord Ac-
ton das ambivalente und viel gefahren-
trichtigere deutsche Wort «Macht» eine
Rolle gespielt haben. «Macht» kann als
«metaphysische Seite» der power gedeutet
werden. Macht hat eine unberechenbare,
sakrale Komponente. Sie ist nicht nur ein
Gegenbegriff zu Ohnmacht, sondern auch
ein Arctribut Gottes, ein Gegenstiick zur
Demut, was sie fiir den gliubigen Christen
Lord Acton im Hinblick auf eine Anmas-
sung durch die Menschen als besonders
suspekt erscheinen lassen musste. Macht
ist — vor allem in der deutschen Philoso-
phie — immer wieder zum Thema gemacht
worden, von Kant (kritisch) iiber Nietzsche
(idealisierend) bis Max Weber und neues-
tens Heinrich Popitz (beschreibend) in
seinem Buch «Phinomene der Macht»
(2. Aufl. Tiibingen 1992, S. 17), wo der
bemerkenswerte Satz zu finden ist «Alle
Machtanwendung ist Freibeitsbegrenzung
und jede Macht ist daber rechtfertigungsbe-
diirftig.» Eine der herausforderndsten und
m.E. optimistischsten Definitionen von
Macht hat der Politologe Karl W. Deutsch
formuliert: «Macht ist die Fihigkeit, nicht
lernen zu miissen.» Darin liegt die Chance
der jeweils Ohnmichtigen: Macht macht
trige, fett und dumm, und dies ist viel-
leicht die subtilste Form der Korruption,
die auf den Michtigen selbst zuriickfillt.
Es gehort zum Wesen der Korruption, dass
sowohl der Bestechende als auch der Be-
stochene korrumpiert werden, ersterer
moglicherweise mehr als letzterer, aber
dies ist ein anderes, weitldufiges Thema.
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Macht
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unberechenbare,
sakrale
Komponente.
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Macht
macht trage,
fett und dumm,
und dies ist
vielleicht die
subtilste Form
der Korruption.

Entgiftung der Macht

Die Angst vor der «dunklen Seite» der Macht
gehort zu den tief verankerten anthropolo-
gischen Erfahrungen. Der Mensch hat im
Lauf der Geschichte ein grosses Arsenal an
Gegenmitteln entdeckt und erfunden, wel-
che die Macht bindigen und entgiften und
die Fihigkeit, zu lernen, am Leben erhalten.
Ich meine, dass Lord Acton in seiner Ter-
minologie stark von der eher negativen,
oder mindestens ambivalenten Bedeutung
des deutschen Begriffs «Macht» beeinflusst
gewesen ist, und dass er jene stets begrenz-
ten Méglichkeiten, die ein office, ein Amt,
verleiht, nicht unvermittelt mit diesem
Begriff in Verbindung gebracht hitte.

Die Tatsache, dass Machttriger ihre
Macht hiufig nicht missbrauchen, hingt
nicht damit zusammen, dass man Macht in
ihrer negativen Auswirkung iiberschitzt
hat, sondern darin, dass die Amtsinhaber
(officer) in aller Regel eben nur mit den ge-
zihmten und entgifteten Manifestationen
der Macht versehen sind. Es gibt eine ganze
Reihe von machtbeschrinkenden Mecha-
nismen. Die vertragliche Beschrinkung,
die Befristung, die Reglementierung, die
Kontrolle von oben und von unten, die
Gewaltentrennung, die Offentlichkeit, die
Rechenschaftspflicht, der Wettbewerb, das
Widerstandsrecht und speziell in der 6f-
fentlichen Verwaltung: das Willkiirverbot,
das Legalititsprinzip, das Gleichbehand-
lungsprinzip, das Verhiltnismissigkeits-
prinzip und das Vertrauensprinzip, welche
alle das Ermessen einschrinken, unabhin-
gig von der Tugend des Amtsinhabers und
seinem Streben nach Wertschitzung.

Wenn nun Macht aufgrund dieser Kor-
rekturen, die von aussen her an die Macht
herangetragen werden, an Gefihrlichkeit
verliert, so bedeutet dies nicht, dass das
«Prinzip Macht» nicht trotzdem gefihrlich
wire. Macht wiirde weiterhin korrumpieren,
wenn man alle Gegenstrategien wegliesse.
Lord Acton irrte nicht, aber seine an viele
Vordenker ankniipfende Erkenntnis hat
wirksame Gegenkrifte geweckt. Eine ge-
nerelle Entwarnung gegeniiber der Bosheit
der Macht ist nicht angebracht.

Welche Motive?

Die Frage, wer was aus welchen Motiven
tut oder unterlisst, ist nie eindeutig und
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endgiiltig zu beantworten. Man kann sich
diesbeziiglich auf eine Maxime von La
Rochefoucault berufen: «Wir miissten uns
unserer schonsten Taten schimen, wenn wir
deren wahre Motive kennen wiirden.» Dieser
Satz relativiert auch jene Tugenden, von
denen bei Madison und Brennan/Pettit im
Zusammenhang mit Amtstrigern immer
wieder die Rede ist. Wahrscheinlich ver-
halten sich Amtstriger (officers) primir aus
extrinsischen Motiven tugendhaft, aus
Griinden, die mit einer intrinsischen Tu-
gend nichts zu tun haben. Vielleicht ist
es iiberhaupt besser, nach den letzten Mo-
tiven eines Handelns und Verhaltens nicht
zu fragen. Aber das relativiert natiirlich
zahlreiche empirische Untersuchungen,
deren Ziel es ist, ausgerechnet nach die-
sen Griinden zu forschen und damit das
menschliche Verhalten berechenbarer zu
machen. Der Agnostizismus beziiglich der
letzten Motive hat fiir die empirische Sozi-
alwissenschaft etwas durchaus Argerliches.

Eine weitere kritische Bemerkung be-
trifft die Tatsache, dass Brennan/Pettit
nicht unterscheiden zwischen einem staat-
lichen Amt (office) und wirtschaftlichen
«Amtern». Wir haben uns zwar auch im
deutschsprachigen Raum daran gewéhnt,
dass man in der Wirtschaft von officers
geleitet wird (CEO, CFO). Die Macht, die
bei diesen officers liegt, ist aber grundsitz-
lich zu unterscheiden von der Macht poli-
tischer Mandatstriger. Hat beispielsweise
der CEO von Nestlé Macht? Kann er uns
zwingen, Nescafé zu trinken, auch wenn
wir diesen nicht mégen, gleich wie uns das
Steueramt zwingen kann, Steuern zu be-
zahlen, auch wenn wir dies nicht mégen?
Nestlé hat, obwohl es sich um ein einfluss-
reiches Unternehmen handelt, keine
Macht, andere zu etwas zu zwingen, in das
sie nicht einwilligen. Auch wenn die Aus-
sage immer wieder schockiert: Es gibt
keine genuine wirtschaftliche Macht. Man
kann keinen Konsumenten zwingen, etwas
zu konsumieren und keinen Angestellten
zwingen, fiir eine Firma zu arbeiten.
Natiirlich kann der CEO von Nestlé¢ An-
gestellte entlassen, Betriebe schliessen, Fu-
sionen vollziehen, Forschungsprogramme
befehlen oder abbrechen, aber nur inner-
halb seiner vertraglichen Kompetenzen,
und wenn die Firma rote Zahlen schreiben
wiirde, sihe man plotzlich, wie beschrinkt
die Macht eines Managers ist, auch bei

Es gibt keine
genuine
wirtschaftliche
Macht.

Eine generelle
Entwarnung
gegeniiber
der Bosheit
der Macht

ist nicht
angebracht.
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einer so genannt michtigen Firma. Auf die
Dauer kann kein noch so einflussreicher
und allenfalls durch Macht korrumpierter
Chef seinen wirtschaftlichen Misserfolg
verstecken, und das setzt in der Wirtschaft
sowohl der Macht als auch der Korruption
viel wirksamere Grenzen als die Tugend
oder das Bediirfnis nach Wertschitzung
oder das von Madison geschitzte Selek-
tionsverfahren.

Die power eines Managers hat also we-
sentlich andere Qualititen als die power
eines politischen Machttrigers, der nicht
unter dem Damoklesschwert des Gewinns
steht und dessen guten oder schlechten Ge-
brauch der Macht man objektiv schlecht
messen kann. Wie misst man «6ffentliche
Interessen»? Darum sind im Bereich der
Politik auch andere Mechanismen und Ins-
titcutionen entwickelt worden, um Macht
einzubinden. Wenn ein Amt seinen Triger
adelt, dann ist dies nicht in erster Linie auf
die relative Ungefihrlichkeit der Macht
zuriickzufiihren, sondern auf die klugen
Mechanismen der Machtbeschrinkung,
die man zusitzlich entdeckt oder erfunden
hat, weil man seinen Lord Acton und sei-
nen Jacob Burckhardt gelesen und ernst ge-
nommen hat, oder weil man Teil hat an der
anthropologischen Erfahrung, die darin
zum Ausdruck kommt.

Fazit

Macht ist an sich bdse und fiir alle Betrof-
fenen und Beteiligten gefihrlich. Wenn
nicht alle Machttriger in allen Fillen von
der Macht korrumpiert werden, wenn so-
gar eine positive Korrelation von Macht-
trigerschaft und Tugend empirisch fest-
stellbar ist, so hat dies nichts mit dem stets
gefihrlichen «Prinzip Macht» zu tun, son-
dern mit den inzwischen entwickelten
subtilen Methoden der Machtbeschrin-
kung und Machtbindung in institutionali-
sierten Amtern.

Dass ein Amt den Amtstriger adelt,
ist moglicherweise gerade nicht auf die
power-Komponente zuriickzufiithren, son-
dern auf die power-limitierenden Gegen-
mechanismen. In dieser Deutung ist power
gerade nicht das, was mit einem Amt (of-
fice) verbunden ist, sondern «beschrinkte
Machw (limited power) und das, was das
Amt adelt, sind die Schranken und nicht
die Macht. 4+
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UNDEMOKRATISCHE REGIERUNGEN

Offiziell bezeichnen sich heute die meisten Staaten als Demo-
kratien, eine genauere Analyse zeigt aber, dass das Mehrheits-
prinzip durch eine grosse Zahl von konkurrierenden Prinzipien

und Einschrinkungen stark relativiert wird. In der Geschichte

begegnen wir vorwiegend gemischten Regierungsformen, die

bemerkenswert erfolgreich waren.

Das allgemeine Wahlrecht
entwickelte sich langsam. Frauen durften
in den meisten Demokratien vor dem
Ersten Weltkrieg nicht wihlen. In England
erreichten sie das volle Wahlrecht erst
1931. Auch die Minner der unteren
Schicht bekamen dort erst 1918 das volle
Wahlrecht. In den USA durften die
Schwarzen erst nach 1960 wihlen.

Auch in der Schweiz sind nicht alle An-
gehorigen der arbeitenden Bevélkerung
wahlberechtigt. Es gibt viele auslindische
Arbeitskrifte aus der unteren Berufsschicht,
die nur geringe Aussichten haben, Biirger
werden zu konnen und abstimmen und
wihlen zu diirfen. Dabei gilt die Schweiz als
der demokratischste Staat der Welt.

In der klassischen Demokratie von Athen
oder Rom herrschte direktes Wahlrecht; die
Biirger mussten zur Pynx oder zum Forum
gehen um zu wihlen. Sie wihlten in Sippen,
das bedeutet, dass nicht alle Stimmen das
gleiche Gewicht hatten. Athen ging bis ins
Extrem und wihlte nahezu alle Amter durch
Los. Diese willkiirliche Methode kann man
noch in der Stoa von Attalus sehen. Die Ge-
nerile wurden allerdings gewihlt und nicht
durch das Los bestimmt. Die amerikani-
schen Gerichte sind zumindest in der Theo-
rie durch das Los bestimmt.

Direktdemokratische  Entscheidungen
sind in der Schweiz und im Westen der
USA sehr hiufig. Ob das eine Verbesse-
rung darstellt oder nicht, ist eine offene
Frage. Empirische Arbeiten in der Schweiz
zeigen allerdings, dass es besser funk-
tioniert, als wenn die Entscheidungen dem
gewihlten Parlament oder der Regierung
iiberlassen werden.

Demokratien - heute und morgen

Seit dem Zusammenbruch des Sowjet-
imperiums wird nur noch die Hiilfte
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der Weltbevolkerung autokratisch regiert.
Trotzdem sind nicht alle fritheren Teile
der Sowjetunion heute unabhingige De-
mokratien. Per definitionem ist Russland
heute eine Demokratie — die Tschetsche-
nen freilich werden das wohl in Abrede
stellen. Die osteuropiischen Staaten, die
frither unter russischer Herrschaft stan-
den, sind heute mehr oder weniger demo-
kratisch. Hingegen sind die asiatischen
Staaten unter friiherer russischer Herr-
schaft noch weitgehend Diktaturen. Die
einzige Verinderung besteht darin, dass
sich dort langsam demokratisches Gedan-
kengut ausbreitet.

Auch in Lateinamerika ist die Demokra-
tie im Vormarsch, wenngleich diese neuen
Demokratien noch nicht sehr stabil sind.
Inzwischen ist nur noch Kuba eine reine
Diktatur. Die Staatsgebilde der fritheren
Kolonien in Afrika, die als Demokratien
gegriindet wurden, sind mittlerweile in
den meisten Fillen wieder zusammenge-
brochen. Thre Zukunft ist ungewiss. Die
fritheren franzésischen Kolonien siidlich
der Sahara sind in der Entwicklung hinter
den anderen Kolonien an die 10-15 Jahre
zuriick, weil die Franzosen sich nur teil-
weise langsam zuriickgezogen haben und
die alten Regierungen unter franzésischem
Einfluss standen.

Nach 7om Sowel hat der Kollaps in
Afrika viele historische Prizedenzfille.
Das historische England zum Beispiel: Vor
mehr als 2000 Jahren herrschten dort
viele riickstindige, zerstrittene Stimme.
Die Insel wurde von den Rémern erobert,
d.h. von einem zivilisierten Staat mit
hoherer militirischer Technologie. Vier-
hundert Jahre lang stand die Insel nur
unter einem wenig prigenden zivilisato-
rischen Einfluss. Als die romischen Legio-
nire England verliessen, war der Kollaps
wahrscheinlich noch schlimmer als der
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Zusammenbruch in Afrika
und hatte sicherlich nichts
mit Rassenfragen zu tun.

Meine Prognose: Siidafrika
wird entweder eine Diktatur
oder ins Chaos fallen. Die
moslemischen Staaten — mit
Ausnahme des Iran und der
Tiirkei — sind Diktaturen
und werden es wohl blei-
ben. Viele Diktaturen wer-
den wohl erbliche Monar-
chien — Beispiele: Nord-
Korea, Syrien, Aserbeidschan
— das kénnte Signalwirkung
fiir andere Diktaturen haben
— wobei zumeist der erbende
Monarch milder ist als sein
Vorginger.

Grenzfalle

Indien ist in Wahrheit eine
konstitutionelle Monarchie.
Mit einer einzigen Ausnahme
kam der Premierminister aus
der gleichen Familie. Als der
letzte echte Erbe ermordet
wurde, tauchte auch die Be-
zeichnung «Dynastie» auf. Es
gab den Versuch, die Dyna-
stie mit der Frau des letzten
Erben  aufrechtzuerhalten,
aber sie stammte aus Italien.
Zu beobachten war eine
kurze Unterbrechung der
Dynastie, nachdem Indien
anstatt des Premierministers einen Dikta-
tor bevollmichtigte. Nach zwei Jahren
wurde wieder gewihlt. Die Familie verlor
die Wahl, aber sie kam nach einer kurzen
Pause wieder zuriick. Die Mehrheit der
Wihler war aufgespalten in verschiedene
kleine Parteien, manche von ihnen waren
auf der rechten Seite und manche standen
links von der Congress-Partei. Aber sie
schafften es nie, eine Koalition zu bilden.
Es ist in Demokratien nicht ungewohn-
lich, dass die Gewinnerpartei nur eine
Minderheit der Wihler auf ihrer Seite hat.
Die englische Regierung konnte sich mit
Ausnahme einer kurzen Zeit wihrend des
Zweiten Weltkriegs nie auf eine Mehrheit
stiitzen. Weder der rechte Fliigel noch der
linke Fliigel schaffte es auf die Dauer, die
Mehrheit der Wihlerstimmen zu erhalten.

DEMOKRATIE - MACHT UND KREATIVITAT

’ HM at-’ n

Eine dhnliche Situation gibt es in Ka-
nada. Auch Prisident Clinton hatte bei den
Wahlen keine Mehrheit. Wenn mehr als
zwei Kandidaten aufgestellt werden, dann
ist es normal, dass die Spitzenkandidaten
keine absolute Mehrheit erreichen.

Extrem beschranktes Stimmrecht

Das alte Venedig bietet ein gutes Beispiel
fiir beschrinktes Stimmrecht. Es gibt dazu
keine genauen Daten, aber es ist iiberlie-
fert, dass nur 10 Prozent der erwachsenen
Minner zur Wahl gehen durften. Wie in
modernen Imperien iiblich, konnten die
Leute, die in Besitzungen des Herrscher-
hauses lebten, nicht wihlen. Wihlen war
ein ererbtes Privileg. Aber die Leute, die
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wihlen konnten, scheinen sehr viel Zeit
mit Politik verbracht zu haben. Da die
meisten von ihnen Kaufleute waren, ist das
iiberraschend.

Obwohl Wihlen ein ererbtes Privileg
war, waren die Venezianer sehr vorsichtig
und begrenzten die Zeit, in der ein ge-
wihlter Amtstriger sein Amt ausiiben
durfte — mit Ausnahme des meist ilteren
Dogen. Dariiber hinaus waren die Wahl-
methoden so kompliziert, dass es fiir
die einzelnen Familien und Koalitionen
sehr schwierig war, das Ergebnis zu kont-
rollieren. Aber sie konnten die perma-
nenten Familienkriege vermeiden, die
die Demokratie in anderen italienischen
Stidten zerstorte, soweit man hier iiber-
haupt von einer Demokratie sprechen
konnte.

Trotz alledem ist das venezianische Er-
gebnis erstaunlich: Die Wihler schafften
es, eine Lagune zur bedeutenden Staats-
macht, zu einem blithenden Handelsplatz
auszubauen und einen beachtlichen In-
dustriesektor ins Leben zu rufen — und
das 800 Jahre lang ohne Staatsstreich. Im
17. Jahrhundert flogen sie — wie die an-
deren italienischen Stadtstaaten — aus
dem Rennen, weil sie zu klein waren. In
militirischen Angelegenheiten konnten sie
nicht mehr mit Frankreich, Osterreich
und Spanien konkurrieren. Doch man
darf nicht vergessen, dass sie lange Zeit
als Wichter gegen die Tiirken stand-
hielten.

Ein anderes Beispiel, bei dem limitiertes
Wahlrecht zum Erfolg fiihrte, ist England
wihrend der Whig-Periode — von der Glor-
reichen Revolution bis ins Jahr 1842 (Re-
form Bill). Das Oberhaus war erblich, und
das Unterhaus wurde durch das verrottete
Borough System gewihlt.

Dennoch, oder vielleicht gerade deswe-
gen, wurde die kleine Insel zur Fiihrungs-
macht in Europa und schuf ein weltweites
Empire.

Autokratien

Es gibt noch viele Staaten, in denen das
Wahlrecht beschrinkt war, das gilt fiir
Athen, Rom, Sparta. Es soll hier nicht der
Eindruck erweckt werden, dass Demo-
kratie mitbeschrinktem Wahlrecht eine in
jeder Hinsicht iiberlegene Institution sei,
aber sie hat in zahlreichen Fillen wihrend
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wie ein
Gutsbesitzer
oder Firmen-
eigentimer.
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lingerer Zeit nachweisbar gut funktio-
niert.

Vor dem Zusammenschluss im 19. Jahr-
hundert bestand Deutschland aus einer
Reihe von Kleinstaaten, die alle absolu-
tistische Herrscher hatten — mit Ausnahme
von Preussen, das eine grossere Autokratie
war. Sie standen alle miteinander im
Wettbewerb. Die kleinen Staaten brauch-
ten Einnahmen, aber der normale Weg, zu
Geld zu kommen, war ihnen verschlossen.
Da sie so klein waren, war es einfach, iiber
die Grenze zu gehen. Hohe Zélle hitte man
leicht umgehen kénnen. Hohe Steuern
hitten bedeutet, dass die Biirger 20 Kilo-
meter weiter eingekauft hitten. Die Lé-
sung war simpler Kameralismus, d.h. die
Bewirtschaftung staatlicher Giiter und Be-
triebe, deren Ziel es war, das Einkommen
des Landesherrn zu steigern.

Traditionelle Moslem-Staaten waren
Autokratien, aber Autokratien, bei denen
der Herrscher wenig Macht iiber das Recht
hatte. Gesetze basierten auf dem Koran,
der durch gelehrte Theologen und Rechts-
kundige subtil kommentiert und interpre-
tiert wurde. Theoretisch hatte der Herr-
scher keine Macht, etwas zu verindern
und in der Praxis nur geringe Chancen. Er
konnte zwar willkiirlich jeden verurteilen,
einschliesslich die auf die Scharia spezia-
lisierten Richter, aber er konnte das Gesetz
nicht #dndern. Urspriinglich waren die
arabischen Staaten in Kalifaten vereinigt.
Diese brachen mit der Zeit zusammen und
es entstanden eine grosse Zahl von kleinen
Autokratien wie in Deutschland — mit
Ausnahme der Rechtssituation. Heute gibt
es immer wieder Bestrebungen, die Scha-
ria in den arabischen Staaten wieder ein-
zufithren und deren Einfluss zu verstirken.

Auch das alte chinesische Reich war
undemokratisch. An der Spitze der Regie-
rung stand der Kaiser, dessen Amt erblich
war, wenn alles gut lief. Aber die Dy-
nastien hielten sich nicht ewig. 300 bis
400 Jahre waren mehr oder weniger nor-
mal. Wenn eine Dynastie verfiel, dann war
die Ursache zumeist der Verfall des Herr-
scherhauses. Spitere Kaiser portritierte
man in der Geschichte hiufig als mehr
oder weniger degeneriert — umgeben von
einflussreichen Frauen und Eunuchen.
Ein wesentliches Merkmal des chinesi-
schen Systems ist die Organisation in klei-
nen, lokalen Einheiten, auf denen dann
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auch die Regierung grosser Stidte basiert.
Sie sind wie Dérfer auf dem Land orga-
nisiert, hatten natiirlich weniger Macht
und geringe Mbéglichkeiten der Recht-
sprechung. Sie befassten sich mit lokalen
Angelegenheiten, waren aber nicht un-
abhingig von der Regierung. Die lokalen
Regierungen waren mehr oder weniger
demokratisch, wenn auch keine perfekten
Demokratien. Die chinesischen Kom-
munisten behielten diese kommunalen
Verwaltungen bei, obwohl diese weniger
Macht hatten und mehr kontrolliert wur-
den als vorher. Diese Konstruktion fiihrte
zu Schwierigkeiten und nicht selten zu
Blutvergiessen. Die lokalen Regierungen
im kommunistischen China zeigen, dass
die typischen Strukturen des alten China
partiell aufrecht erhalten wurden.
Regierungsbeamte mussten eine schwie-
rige Priifung auf drei Ebenen bestehen.
Die Priifung war so schwer, dass sie nur
jeder fiinfte bestand, insgesamt bestanden
sie 6000 Kandidaten. Die Kandidaten
mussten ein Essay iiber Geschichte und
Philosophie schreiben und auch in tech-
nischen Fragen Bescheid wissen. Aber
auch der Stil und die Handschrift wurden
benotet, manchmal waren die Kandidaten
sogar verpflichtet, Gedichte zu schreiben.
Es wurden auch alle méglichen Vorsichts-
massnahmen getroffen, um Abschreiben
und Betrug zu verhindern. Trotzdem war
und ist Korruption in den Amtern an der
Tagesordnung, sowohl im alten als auch
im kommunistischen China. Aber die Kor-
ruption belastete die Staatsfinanzen nicht

wirklich.
Erbliche Monarchien

In der Bliitezeit des Kaiserreichs lebte
ein Drittel der Menschheit in einem Ge-
biet, das ungefihr so gross war wie das Ge-
biet in den USA, &stlich des Mississippi.
Der Lebensstandard war dhnlich wie in an-
deren Teilen der Welt, wahrscheinlich et-
was hoher. Sie lebten in Frieden und hat-
ten eine relativ niedrige Kriminalititsrate.
Im Fall von China ist es wichtig, dass
es sich auch um eine relativ homogene kul-
turelle Entwicklung handelte und um ein
Gebiet, in dem iltere Kulturen gepflegt

Ein
wesentliches
Merkmal des
chinesischen

Systems
ist die
Organisation
in kleinen,
lokalen
Einheiten.

Die
Staatsformen
haben keinen

entscheidenden
Einfluss auf
das Wesen

des Menschen,
das relativ
konstant ist.

wurden. China war iibrigens damals etwa
halb so gross wie heute.

Die erbliche Monarchie ist die normale
Regierungsform unter den Monarchien.

In europidischen Monarchien bei mono-
gamen Herrschern war die Nachfolge zu-
meist problemlos. Schwieriger war es dort,
wo die Herrscher viele Frauen hatten.
Dort begann beim Tod des Herrschers
hiufig ein Biirgerkrieg zwischen den
Séhnen. Auch in Europa, wo die Erbfolge
relativ friedlich verlief, kam es zu Nachfol-
gekriegen, die Rosenkriege zum Beispiel.
Gelegentlich gab es auch Erbfolgeprob-
leme, weil die Nachfolger geistesgestort
waren — zum Beispiel bei Alexander dem
Grossen. Der wirkliche Erbe Alexanders
des Grossen war sein einfiltiger jiingerer
Halbbruder, aber der nachgeborene Sohn
wurde zum Nachfolger erkoren.

Die franzésischen Monarchisten fanden
ein ziemlich raffiniertes Argument fiir die
absolute Monarchie: Interessen des Kénigs
und seines Landes seien identisch, wenn
er als Eigentiimer des Landes fungiere.
Offentliche Giiter sind nach dieser Auf-
fassung Privateigentum des Konigs, der
Strassen und Kanile baute und fiir Polizei
und Justiz sorgte. Ein Konig hatte dem-
nach die gleichen Interessen wie ein Guts-
besitzer oder Firmeneigentiimer.

Dariiberhinaus sind kaum Anhalts-
punkte dafiir zu finden, dass Konige
aussergewdhnliche Hirte gegeniiber den
Biirgern zeigten. Es mochte in Europa
reiche und arme Staaten gegeben haben,
aber ein Zusammenhang zwischen armen
und reichen Lindern und absoluter und
konstitutioneller Monarchie ist nicht fest-
zustellen.

Die Staatsformen haben keinen ent-
scheidenden Einfluss auf das Wesen des
Menschen, das relativ konstant ist. Nor-
malerweise ist ein Kénig nicht viel
kliiger als ein Durchschnittswihler. Auf-
stieg in einer Demokratie und Aufstieg
am koniglichen Hof ist von ihnlichen
Merkmalen bestimmt. Die Menschen,
welche die Gunst der Kénige gewinnen,
sind den Politikern, die Wahlen gewinnen,
nicht unihnlich. In beiden Fillen werden
sie sich nach der «Stimme ihres Herrn»
richten — nach Kénigen oder Wihlern. 4

SCHWEIZER MONATSHEFTE 81. JAHR HEFT 3

31



	Dossier : Demokratie : Macht und Kreativität
	Demokratische Regierungsformen für eine globalisierte Welt : Konflikte zwischen Globalisierung und Demokratie
	"Verdörflichung" als Alternative zur Globalisierung
	Titelbild : alltägliche Gewalt
	Macht korrumpiert : adelt das Amt?
	Wie "böse" ist Macht? : Acton versus Madison
	Undemokratische Regierungen


